
 

 

 

Notwendige Informationen zum Aufenthalt in Japan 

 A  Aufenthaltstitel 
  

  
A Aufenthaltstitel (zairyû shikaku) 

 

Nach Einreise in Japan 

 

Bei Aufenthalt in Japan 
 

 
in Ihrem Reisepass 
 

1 
Ihr Aufenthaltstitel und 

 

2-1 Aufenthaltsdauer 

(zairyû kikan) definiert. 

In Japan gibt es 27 Aufenthaltstitel welche das Vorliegen einer Arbeitserlaubnis 
sowie die Aufenthaltsdauer definieren. 

(1) Aufenthaltstitel mit Arbeitserlaubnis (16 Arten) 

(2) Aufenthaltstitel ohne Arbeitserlaubnis (6 Arten) 
 

(3) Aufenthaltstitel mit möglicher Arbeitserlaubnis, abhängig vom individuellen 
Fall der betreffenden Person (1 Art) 

 
(4) Aufenthaltstitel basierend auf Identität oder Position (4 Arten) 

Für untenstehendes 
Anliegen während eines 
Aufenthalts in Japan 
benötigen Sie 

Notwendige Unterlagen Was Sie tun müssen 
zu diesem 
Zeitpunkt 

an dieser 
Stelle 
 

 

Wenn Sie nachweisen 
möchten, dass Sie in Besitz 
einer Arbeitserlaubnis sind 

1 Antragsformular auf 
Arbeitserlaubnisbescheinigung 
(shûrô shikaku shômeisho kôfu 
shinseisho) 

2 Reisepass oder 
Ausländerregistrierungsausweis bei 
vorliegender Genehmigung zur 
Durchführung von Tätigkeiten 
außerhalb des gegenwärtigen 
Aufenthaltstitels: 

3 Genehmigung zur Durchführung von 
Tätigkeiten außerhalb des 
gegenwärtigen Aufenthaltstitels 

*Ausstellungsgebühr: 680 Yen 
(Gebührenmarke) 
 

lokale 
Ausländerbehörde 

(nyûkoku kanri kansho) 

3 
Antragstellung zur Ausstellung 
einer 
Arbeitserlaubnisbescheinigung 
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Notwendige Informationen zum Aufenthalt in Japan 

 A  Aufenthaltstitel 
  

  
A Aufenthaltstitel (zairyû shikaku) 

 

Für untenstehendes 
Anliegen während eines 
Aufenthalts in Japan 
benötigen Sie 

 

Notwendige Unterlagen 

 

 

  

Was Sie tun müssen 

Sie möchten 
Erwerbstätigkeiten 
ausführen, die mit Ihrem 
gegenwärtigen 
Aufenthaltstitel nicht möglich 
sind 

1 Antragsformular auf Genehmigung 
von Tätigkeiten außerhalb des 
gegenwärtigen Aufenthaltstitels 
(shikaku gai katsudô kyoka 

shinseisho) 
2 Unterlagen zum Nachweis der 

angestrebten Tätigkeiten außerhalb 
des gegenwärtigen Aufenthaltstitels 

3 Reisepass 
4 Ausländerregistrierungsausweis 

usw. 
*gebührenfrei 

lokale 
Ausländerbehörde 

(nyûkoku kanri 
kansho) 

2-6 
Antragstellung zur 
Genehmigung von 
Tätigkeiten außerhalb 
des gegenwärtigen 
Aufenthaltstitels 

S i e mö c h t e n I h r e n 
Aufenthalt verlängern 

1 Antragsformular auf Verlängerung der 
Aufenthaltsdauer (zairyû kikan kôshin 
kyoka shinseisho) 

2 Reisepass 
3 Ausländerregistrierungsausweis 
4 Dokumente zur Begründung Ihres 

Antrags 
bei vorliegender Genehmigung zur 

Durchführung von Tätigkeiten 
außerhalb des gegenwärtigen 
Aufenthaltstitels: 

5 Genehmigung von Tätigkeiten 
außerhalb des gegenwärtigen 
Aufenthaltstitels usw. 

*bei Genehmigung: 4000 Yen 
(Gebührenmarke) 

lokale 
Ausländerbehörde 

2-2 

Antragstellung zur 
Verlängerung der 
Aufenthaltsdauer frühestens 2 Monate 

vor Ablauf Ihrer 
Aufenthaltsgenehmigung 

ab dem ersten Tag 

einer 
Überschreitung 

Ihrer genehmigten 

Aufenthaltsdauer: 

2-3 
Illegaler 

Aufenthalt 

Sie möchten Ihren 
Aufenthaltstitel ändern 

1 Antragsformular auf Änderung des 
Aufenthaltstitels (zairyû shikaku henkô 
kyoka shinseisho) 

2 Reisepass 
3 Ausländerregistrierungsausweis 
4 Dokumente zur Bekräftigung des 

Antrags bei vorliegender Genehmigung 
von Tätigkeiten außerhalb des 
gegenwärtigen Aufenthaltstitels: 

5 Genehmigung von Tätigkeiten 
außerhalb des gegenwärtigen 
Aufenthaltstitels usw. 

*bei Genehmigung: 4000 Yen 
(Gebührenmarke) 

lokale 
Ausländerbehörde 

2-4 

Antragstellung auf 
Änderung des 
Aufenthaltstitels 

nach Eintreten 
des 

Änderungsgrun
des bis Ablauf 

des 
gegenwärtigen 
Aufenthaltstitels 

zu diesem 
Zeitpunkt 

 

an dieser 
Stelle 
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Notwendige Informationen zum Aufenthalt in Japan 

 A  Aufenthaltstitel 
  

  
A Aufenthaltstitel (zairyû shikaku) 

Für untenstehendes 
Anliegen während eines 
Aufenthalts in Japan 
benötigen Sie 

Notwendige Unterlagen Was Sie tun müssen 

Sie möchten sich in Japan  
niederlassen 

zur Genehmigung müssen bestimmte 
Bedingungen erfüllt sein 

*bei Genehmigung: 8000 Yen 
(Gebührenmarke) 

lokale 
Ausländerbehörde  2-5 

Antragstellung zur 
Niederlassung in Japan 

Sie möchten Japan 
zeitweilig verlassen 

1 Antragsformular für Wiedereinreise 
(sai nyûkoku kyoka shinseisho) 

2 Reisepass 
3 Ausländerregistrierungsausweis 
*bei Genehmigung: 3000 Yen 

(einmalige Wiedereinreise); 6000 Yen 
(mehrfache Wiedereinreise) 

lokale 
Ausländerbehörde  

 

2-7 
Antragstellung zur 

Wiedereinreisegenehmigung 

(einmalige Wiedereinreise) 

bis 10 Tage vor Ablauf 
Ihrer 

Aufenthaltsgenehmigung 

2-7 
Antragstellung zur 

Wiedereinreisegenehmigung 

(mehrmalige Wiedereinreise) 

Sie möchten einen 
Aufenthaltstitel für ein in 
Japan geborenes Kind 
ausstellen lassen 

1 Antragsformular für Beantragung 
eines Aufenthaltstitels (zairyû shikaku 
shutoku kyoka shinseisho) 

2 Geburtsurkunde (shussei shômei 
sho), Gesundheitsbuch von Mutter 
und Kind (boshi kenkô techô) usw. 

3 Reisepass oder 
Ausländerregistrierungsausweis 
beider Eltern 

lokale 
Ausländerbehörde 

2-8 
Antragstellung zur 

Ausstellung eines 

Aufenthaltsgenehmigung 

innerhalb 30 
Tage nach 

Geburt 

an dieser 
Stelle 
 

zu diesem 
Zeitpunkt 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/de/a/index.html�

